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Noch einmal: 
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung 
(DL-InfoV)

 X Im Bundesgesetzblatt (BGBl. Jahrgang 2010 Teil I Nr. 11, S. 267ff.) 
ist am 17. März 2010 die Dienstleistungs-Informationspflichten-Verord-
nung (DL-InfoV) verkündet worden. Sie tritt zwei Monate nach der Ver-
kündung, also zum 17. Mai 2010, in Kraft.

Die DL-InfoV ist auf Grundlage der DL-Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates in nationales Recht umzusetzen ge-
wesen. Sie sieht vor, rechtzeitig vor Abschluss eines schriftlichen Ver-
trages bzw. in Ermangelung eines solchen vor Erbringung der Dienstlei-
stung umfangreiche Informationspflichten des Erbringers von Dienstleistungen 
gegenüber dem Dienstleistungsempfänger vor und ergänzt bereits beste-
hende Informationspflichten des Telemediengesetzes (TMG) und des Rund-
funkstaatsvertrages. Text: http://bundesrecht.juris.de/dlinfov/

Anwendungsbereich
Die Informationspflichten gelten gemäß § 1 DL-InfoV für alle Dienstlei-
stungen, die von einem in einem Mitgliedsstaat der niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer angeboten werden und somit auch für freibe-
ruflich tätige Ingenieure und Sachverständige. Sie gelten nicht für 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure im Rahmen ihrer ausschließ-
lich hoheitlichen Tätigkeit.

Inhalt der Informationspflicht
Die DL-InfoV unterscheidet zwischen Informationen, die stets bereitge-
halten werden müssen (§ 2), und Informationen, die auf Anfrage gebo-
ten werden müssen (§ 3). Zu den ständig bereit zu haltenden Infor-
mationen vor Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder vor Erbrin-
gung einer Dienstleistung zählen nach § 2 insbesondere:

 X die Informationen entsprechend den bereits bisher zu beachtenden 
Vorgaben des § 5 Telemediengesetzes zum Homepage-Impressum

 X darüber hinaus Angaben zur Berufshaftpflicht, speziell Name und 
Anschrift des Versicherers

Nach dem Wortlaut des § 2 sind dies im Einzelnen:
 1.  seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen Personengesell-

schaften und juristischen Personen die Firma unter Angabe der 
Rechtsform,

 2.  die Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern keine Niederlassung 
besteht, eine ladungsfähige Anschrift; sowie weitere Angaben, die 
es dem Dienstleistungsempfänger ermöglichen, schnell und unmit-
telbar mit ihm in Kontakt zu treten, insbesondere eine Telefonnum-
mer und eine E-Mail-Adresse oder Faxnummer,

 3.  falls er in ein solches eingetragen ist, das Handelsregister, Vereins-
register, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister un-
ter Angabe des Registergerichts und der Registernummer,

 4.  bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und Anschrift der zustän-
digen Behörde oder der einheitlichen Stelle,

 5.  falls er eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a des 
Umsatzsteuergesetzes besitzt, die Nummer,

 6.  falls die Dienstleistung in Ausübung eines reglementierten Berufs 
im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22) erbracht wird, die gesetzliche Berufsbezeich-
nung, den Staat, in dem sie verliehen wurde und, falls er einer Kam-
mer, einem Berufsverband oder einer ähnlichen Einrichtung ange-
hört, deren oder dessen Namen,

 7.  die von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemeinen Geschäfts-
bedingungen,

 8.  von ihm gegebenenfalls verwendete Vertragsklauseln über das auf 
den Vertrag anwendbare Recht oder über den Gerichtsstand,

 9.  gegebenenfalls bestehende Garantien, die über die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte hinausgehen,

10.  die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, soweit sich diese 
nicht bereits aus dem Zusammenhang ergeben,

11.  falls eine Berufshaftpflichtversicherung besteht, Angaben zu dieser, 
insbesondere den Namen und die Anschrift des Versicherers und 
den räumlichen Geltungsbereich.

Bei den nach § 3 auf Anfrage mitzuteilenden Informationen sind be-
sonders hervorzuheben:

 X Berufsrechtliche Angaben, speziell: Hinweise auf berufsrechtliche 
Regelungen (z.B. Ingenieurgesetz, Ingenieurkammergesetz, HOAI, 
Landesbauordnung)

 X Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer ausgeübten multidis-
ziplinären Tätigkeiten und den mit anderen Personen bestehenden 
beruflichen Gemeinschaften

 X Informationen, ob ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfah-
ren vorgesehen ist sowie Angaben zu diesem, zum Zugang zum Ver-
fahren und zu näheren Informationen über seine Voraussetzungen.

Weiterhin müssen nach § 4 detaillierte Angaben zur Preisgestaltung ge-
macht werden.
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In Anlage sind in einem Schema die für Ingenieure und Gesellschaften 
einzuhaltenden Informationspflichten darstellt und wird auf die zu be-
nennenden Gesetzesgrundlagen hingewiesen.

Art der Information
Gemäß § 2 Abs. 2 DL-InfoV dürfen die Informationen wahlweise

 X dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mitgeteilt werden (z.B. 
postalisch, per E-Mail oder im Rahmen übermittelter Vertragsunter-
lagen),

 X am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses so vor-
gehalten werden, dass sie dem Dienstleistungsempfänger leicht 
zugänglich sind (z.B. durch Auslegen oder durch Aushang in den 
Büroräumen),

 X dem Dienstleistungsempfänger über eine angegebene Adresse elek-
tronisch leicht zugänglich gemacht werden (z.B. durch Veröffentli-
chung der Informationen auf den Internetseiten, sofern die entspre-
chende Internetadresse dem Dienstleistungsempfänger entweder 
bekannt gemacht wird oder diese für ihn leicht auffindbar ist),

 X in alle dem Dienstleistungsempfänger zur Verfügung gestellten aus-
führlichen Informationsunterlagen über die angebotene Dienst-
leistung aufgenommen werden (beispielsweise in Broschüren, Pro-
spekten etc).

Für jede einzelne Informationspflicht und auch für jede neue Auftrags-
beziehung kann grundsätzlich auch gesondert entschieden werden, auf 
welchem Weg die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt 
werden sollen.

Verstöße
Werden Informationen nicht, nicht richtig, nicht vollständig in der vor-
geschriebenen Weise zur Verfügung gestellt, oder in den Informations-
unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 nicht die erforderlichen Informationen er-
wähnt, kann dies nach § 6 als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Bundesingenieurkammer 06.2010

Muster-Impressum – Ingenieur

Dipl.-Ing. Max Mustermann
Beratender Ingenieur

Kontakt:
Musterweg 7
40213 Beispieldorf
[ggf. zusätzlich] Postfach: 123456 40213 Beispieldorf

Tel. +49 012 987650
[und] E-Mail: info@mustermann.de
[oder] Fax: +49 012 – 987651
[optional] Internet: www.mustermann.de

Verantwortlich für redaktionelle Inhalte:
Moritz Mustermann
Fotos und Texte
Musterstraße 4
40213 Beispieldorf

Berufsbezeichnung
Dipl.-Ing. Max Mustermann
Beratender Ingenieur gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…
Bauvorlageberechtigt gemäß Bauordnung…
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für… (Bestellungs-
körperschaft:…
Adresse, Telefon)

Aufsichtsbehörde:
Ingenieurkammer… (Name und Adresse)

Umsatzsteueridentifikationsnummer ( § 27a UStG)
USt-Ident.-Nr. 56789901

Berufshaftpflichtversicherung
Haftpflichtversichert bei:
Sorglos-Versicherung
Ansprechpartner: Joe Smith
Beispielweg 12
12345 Stadt
Tel: +49 012 – 3456789 - 0
Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: Deutschland / im ge-
samten EU-Gebiet und den Staaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum?

Berufsrechtliche Reglungen:
Ingenieurgesetz, Ingenieurkammergesetz, Berufsordnung, HOAI
ggf. Sachverständigenordnung, Landesbauordnung
Die Gesetze finden Sie unter: [http://www. (link)]

ggf.: es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [link]

außergerichtliche Streitschlichtung:
Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsaus-
übung zwischen Kammermitgliedern oder zwischen diesen und Dritten 
ergeben, kann gemäß §… (§ 25 Muster-Ingenieurgesetz / Ingenieur-
kammergesetz des Landes…) auf Antrag ein Schlichtungsausschuss 
eingerichtet werden. (link: Gesetzesregelung)
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Muster-Impressum – Gesellschaft

Ingenieurbüro Mustermann und Partner  
[oder:] Planungsbüro Mustermann GmbH
Beratende Ingenieure
Musterweg 7
40213 Beispieldorf
[ggf. zusätzlich] Postfach: 123456 40213 Beispieldorf

Kontakt:
Tel. +49 012 987650
[und] E-Mail: info@mustermann.de
[oder] Fax: +49 012 – 987651
[optional] Internet: www.mustermann.de

Rechtsform:
Mustermann und Partner ist eine Partnerschaft nach dem Partner-
schaftsgesetzes eingetragen im….
[oder:] Mustermann und Partner ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach dem GmbH-Gesetz…

Vertretungsberechtigte Partner [oder:] Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Max Mustermann und Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann
Partnerschaftsregister…. [oder:] Handelsregister….
USt-Ident.-Nr. 0987654321

Verantwortlich für redaktionelle Inhalte:
Moritz Mustermann
Fotos und Texte
Musterstraße 4
40213 Beispieldorf

Berufsbezeichnung
Dipl.-Ing. Max Mustermann
Beratender Ingenieur gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…
Bauvorlageberechtigt gemäß Bauordnung…
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für… (Bestellungs-
körperschaft:…
Adresse, Telefon)
Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann
Beratende Ingenieurin gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…

Aufsichtsbehörde:
Ingenieurkammer… (Name und Adresse)

Umsatzsteueridentifikationsnummer ( § 27a UStG)
USt-Ident.-Nr. 56789901

Berufshaftpflichtversicherung
Dipl.-Ing. Max Mustermann ist haftpflichtversichert bei:
Sorglos-Versicherung
Ansprechpartner: Joe Smith
Beispielweg 12
12345 Stadt
Tel: +49 012 – 3456789 - 0
Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: Deutschland / im ge-
samten EU-Gebiet und den Staaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum?

Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann ist haftpflichtversichert bei:
Einhundertprozent-Versicherung AG
Glatter Weg 3
54321 Dorf
Tel.: +49 012 – 007 007

Berufsrechtliche Reglungen:
Ingenieurgesetz, Ingenieurkammergesetz, Berufsordnung, HOAI
ggf. Sachverständigenordnung, Landesbauordnung
Die Gesetze finden Sie unter: 
[http://www.landeskammer… (link)]

ggf.: es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [link]

außergerichtliche Streitschlichtung:
Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsaus-
übung zwischen Kammermitgliedern oder zwischen diesen und Dritten 
ergeben, kann gemäß §… (§ 25 Muster-Ingenieurgesetz / Ingenieur-
kammergesetz des Landes…) auf Antrag ein Schlichtungsausschuss 
eingerichtet werden. (link: Gesetzesregelung)

(Diese Arbeitshilfe wurde von der Bundesingenieurkammer erstellt. Ih-
re Inhalte gelten selbstverständlich auch für Architekten, Innenarchi-
tekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner.)
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Praxisfolgen der Teile VI und X – XIII  
aus dem geregelten Teil der neuen HOAI 2009

Das „Baukosteninformationszentrum“
eine zentrale Dienstleistungseinrichtung der 15 Länderarchitektenkammern und der Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 
BKI – Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Kostenplanung

 X Der AHO hat im Heft 5/2010 des Deutschen Ingenieurblattes einen 
Aufruf gestartet und sucht Praxisbeispiele für die Folgen der Streichung 
der Teile VI und X – XIII HOAI 1996 aus dem geregelten Teil der neuen 
HOAI. Der AHO benötigt diese Angaben dringend zur Unterstützung des 
Nachweises, dass die Unverbindlichkeit der früheren gesetzlich hono-
rierten Planungsleistungen der Teile VI und X – XIII der HOAI 1996 zu 

Verwerfungen am Markt führen kann. Die positiven oder negativen 
Beispiele für den Umgang mit den Teilen VI, X – XIII HOAI 1996 sollen 

 X 29.04.2010 Die Bücher von BKI benutzen fast alle Architekturbüros 
für das wirtschaftliche Planen und Bauen. In den Hochschulen werden 
BKI Bücher und Software als Lehrmaterial geschätzt. Sie finden die BKI 
Produkte in den Regalen von Fachbuchhandlungen. Das Baukostenin-
formationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) vertreibt seit 
1996 Fachinformationen zur Planungs- und Bauökonomie für die Pra-
xis. Die Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein ist Mit-
initiator und einer der Gesellschafter des BKI.

Seit 1996 widmet sich das BKI als zentrale Service-Stelle der 15 Län-
derarchitektenkammern und der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein allen Fragen des wirtschaftlichen Planens und Bau-
ens für die Architekten in Deutschland. Es unterstützt die Architekten 
und alle Baubeteiligten mit seiner Baukostendatenbank, seinen Fachbü-
chern und seinen EDV-Programmen bei der qualifizierten Baukostener-
mittlung. Auch andere Berufsgruppen, wie z.B. Bauverwaltungen, Finan-
zierungsinstitute im In- und Ausland, zählen zu den Kunden des BKI. 

Mit den objektbezogen aufgeschlüsselten Kostendaten besitzt BKI ein Al-
leinstellungsmerkmal in Deutschland. Das BKI hat die Entwicklung der Pla-
nungs- und Bauökonomie in Deutschland entscheidend geprägt. Diese Lei-
stung ist in Fachkreisen unbestritten. Erfreulich ist es aus Sicht der Kammern 
als Gesellschafter des BKI, dass sich zum fachlichen auch der wirtschaftliche 
Erfolg gesellt.  In den letzten Jahren hat sich das Berufsbild des Architekten 
stark verändert. In technischer, ökologischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und 

die Konsequenzen der gesetzlich nicht festgelegten Honorierung in den 
genannten Leistungsbildern zur Ausschreibung und Vergabe für den 
Preiswettbewerb, die Honorierhöhe (auch das Honorardumping) für die 
Qualität und letztlich für den Verbraucherschutz aufzeigen. Berichte und 
Beispiele können formlos (auch anonym) an die AHO-Geschäftsstelle 
(Uhlandstraße 14, 10623 Berlin, Fax 030-3101917-11, E-Mail office@
aho.de) übermittelt werden. 

organisatorischer Hinsicht stehen Architekten kontinuierlich vor neuen He-
rausforderungen. Insbesondere die Anforderungen nach Wirtschaftlichkeit, 
Kostensicherheit und Termintreue sind erheblich gestiegen. Doch die zuneh-
mende Komplexität des Planens und Bauens insbesondere im Gebäudebe-
stand hat BKI seine Produktpalette in den Geschäftsfeldern: Energieplanung, 
Gebäudemanagement, Büromanagement deutlich erweitert. 

Initiative der Architektenkammern: Baukosteninformationszentrum
Die Gesellschaft BKI als Einrichtung der 15 Länderarchitektenkammern 
und der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein wurde – 
wie es der Gesellschaftervertrag formuliert - mit der Zielsetzung gegrün-
det, „Fachinformationen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Archi-
tektenschaft in Deutschland auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Planens 
und Bauens, insbesondere der Kostenplanung, zu erarbeiten und bereit 
zu stellen“. Durch das BKI sollen insbesondere diejenigen Architekten un-
terstützt werden, die aufgrund der Bürogröße überfordert wären, allein 
Erfahrungswerte für die vielfältigen Bauaufgaben zu erarbeiten.

Gemeinsam mit den Architektenkammern und dem BKI Fachbeirat 
werden diese Produkte gemäß den Anforderungen aus der Praxis ent-
wickelt. Die Kennzahlen und Werkzeuge von BKI sind auf die Fragen der 
Bauökonomie, der Energieplanung, des Gebäudemanagements und des 
Managements in der Praxis ausgerichtet. Damit wird ein Beitrag zur Stär-
kung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Architekten auf dem 
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Gebiet des wirtschaftlichen Planens und Bauens, insbesondere der Ko-
stenplanung geleistet. Mit der Gründung des BKI im Jahr 1996 durch die 
Länderarchitektenkammern wurde hierfür der Grundstein gelegt.
Seit Gründung des BKI werden die angebotenen Dienstleistungen von 
Jahr zu Jahr stärker in Anspruch genommen, was sich merklich positiv 
auf das Leistungsangebot des Berufsstandes auswirkt. Architekten ver-
mitteln zunehmend stärker als früher nach außen, dass sie Kosten eines 
Gebäudes zutreffend vorausberechnen, Kosten- und Terminziele ein-
halten und Bauprojekte organisatorisch sicher bewältigen können.

BKI-Angebot: Qualifizierte Daten
Kernstück der BKI-Leistungen ist die Baukostendatenbank, die derzeit 
bundesweit über 1.600 Objekte - Neubauten, Altbauten, energiespa-
rendes Bauen und Freianlagen - umfasst. Die Datenbank enthält aus-
führliche Planungs- und Kostendaten fertiggestellter und abgerechne-
ter Objekte. Beim Aufbau der Datenbank wurde besonderer Wert da-
rauf gelegt, eine ausgewogene regionale Verteilung der Daten 
sicherzustellen. An der Baukostendatenbank wird von der Fachwelt be-
sonders die Neutralität der Informationen, die Qualität der ausgewer-
teten Daten und nicht zuletzt die Transparenz geschätzt. Bei den BKI-
Daten ist es möglich, den Zusammenhang zwischen statistisch ausge-
werteten Kennwerten und den dieser Auswertung zu Grunde liegenden 
Objektdaten nachzuweisen. Dies ist bei anderen Informationssystemen 
in dieser Form nicht möglich.

Unterstützen auch Sie BKI beim weiteren Ausbau und der kontinu-
ierlichen Aktualisierung dieser exzellenten Datenbank. BKI vergütet Ih-
re Datenlieferung zu von Ihnen realisierten Bauprojekten und Sie erhal-
ten zusätzlich mit Ihrer Projekt-Veröffentlichung in den BKI-Produkten 
noch die folgenden Vorteile:

 X dokumentierte Kosten Ihres Projektes nach DIN 276
 X Ausbau und Erweiterung Ihrer bürointernen Baukostendaten für Fol-

geprojekte
 X Dokumentationsunterlagen als Referenz für Ihre Projekt-Akquise
 X Aufwandsentschädigung von bis zu 700,-Euro
 X Aufnahme Ihrer Bürodaten in die Liste der BKI-Architekten unter 

http://www.bki.de/bki-architekten 
 X kostenloses Fachbuch

Profitieren Sie von diesem Angebot und unterstützen Sie gleichzeitig 
die Architektenschaft beim Ausbau der BKI Baukosten-Datenbank als 
berufspolitische Gemeinschaftsaufgabe.

Näheres zur Projekt-Veröffentlichung und die mindestens hierfür er-
forderlichen Unterlagen erfahren Sie unter: http://www.bki.de/pro-
jekt-veroeffentlichung.

Aus der BKI Datenbank werden verschiedene Bücher- und Software-
produkte entwickelt und herausgegeben. Besuchen Sie unsere Home-
page unter http://www.bki.de/produkte/.
Die Fachbuchreihe „BKI-Baukosten“, die jährlich in aktueller Fassung er-
scheint, besteht aus drei Bänden. Teil 1 enthält statistische Kostenkenn-
werte für 70 Gebäudearten, Teil 2 dokumentiert Kostenkennwerte für Bau-

elemente und Teil 3 schließlich Kostenkennwerte für Positionen. Damit 
steht dem Anwender eine umfassende Datensammlung für alle Stufen der 
Kostenermittlung zur Verfügung. Die Fachbuchreihe „BKI-Objekte“ doku-
mentiert die jedes Jahr neu hinzu kommenden Objekte der Datenbank. 
Objektkosten sind eine sinnvolle Ergänzung für die Kostenkennwerte der 
Datensammlung „BKI-Baukosten“. Sie helfen, Kostenermittlungen im Ver-
gleich mit konkreten anderen Objekten aufzustellen bzw. zu überprüfen.

Das EDV-Programm „BKI-Kostenplaner“ liegt mittlerweile in der zwölf-
ten Version vor. Es wurde ständig hinsichtlich des Dateiinhalts aktuali-
siert und auch in seiner Funktionalität weiter entwickelt. Das Programm 
enthält alle Daten des BKI - sowohl die Daten einzelner Objekte als auch 
die statistisch ausgewerteten Kennwerte aus der Reihe „BKI-Bauko-
sten“. Diese Software ermöglicht dem Anwender, unter Verwendung 
dieser und auch eigener Daten alle Stufen der Kostenermittlung nach 
DIN 276 aufzustellen.

Die Neutralität und die Qualität der BKI-Daten wird auch bei den offizi-
ellen Stellen des Bauwesens anerkannt. So wurde das BKI vom Statistischen 
Bundesamt beauftragt, auf der Basis seiner Baukostendatenbank die Wä-
gungsschemata der Baupreisstatistik zu überprüfen. In einem Forschungs-
auftrag des Bundesbauministeriums wurde ein Verfahren für regionale Bau-
preisindizes entwickelt, auf dessen Grundlage das BKI jährlich aktuelle Re-
gionalfaktoren für die regionalen Kostenunterschiede ermittelt. Das 
Bundesbauministerium beauftragte das BKI, aktuelle Gebäudesachwerte für 
die Verkehrswertermittlung zu erarbeiten. Grundlage hierfür ist auch die Bau-
kostendatenbank, mit deren Hilfe die Normherstellungskosten, die bei der 
Sachwertermittlung angewendet werden, überarbeitet werden.

Das Fachinformationsangebot erstreckt sich auch auf andere Pla-
nungsbereiche: In Anbetracht der neuen Energieeinsparungsverordnung 
und dem geplanten Energieausweis trifft das EDV-Programm „BKI-En-
ergieplaner“ auf großes Interesse der Fachleute. 

Weitere Entwicklung, neue Aufgaben
Selbstverständlich gehört es zum Kern der BKI-Aufgaben, die einge-
führten Produkte zu aktualisieren und weiter zu entwickeln. Das bedeu-
tet, dass ständig neue Objektdaten erhoben und ausgewertet werden 
müssen, um die Baukostendatenbank entsprechend der technischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Während bisher die Investitionskosten von Baumaßnahmen im Vor-
dergrund standen, werden künftig auch die Nutzungskosten von Gebäu-
den vom BKI bearbeitet. In der neuen Nutzungskostendatenbank sollen 
Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Betriebskosten do-
kumentiert werden, um Grundlagen für Lebenszyklusbetrachtungen und 
die Berechnung der Gesamtwirtschaftlichkeit von Bauinvestitionen zu 
schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt wird es sein, Aufwandswerte für Pla-
nungsleistungen und betriebswirtschaftliche Kennwerte für das Archi-
tekturbüro zu erarbeiten. Auch künftig werden alle Produkte und Dienst-
leistungen des BKI an dem Ziel ausgerichtet sein, die Leistungsfähigkeit 
der Architekten beim wirtschaftlichen Planen und Bauen zu stärken.  

Prof. Georg Wiesinger, Sprecher der Geschäftsführung BKI GmbH
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Fragebogenaktion zum AHO-Bürokostenvergleich

Vorankündigung

Liebe Kammermitglieder,

der AHO führt auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem unab-
hängigen Institut für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg (IFB) die Umfrage zum AHO-Bürokostenvergleich 
durch. Ziel der Aktion ist, aussagekräftiges Datenmaterial über die wirt-
schaftliche Entwicklung in den Planerbüros zu erhalten. 

In diesem Jahr sollen insbesondere von im Jahr 2009 abgeschlos-
senen Projekten die baukostenabhängigen Tafelwerte der HOAI über-
prüft werden, um notwendige Veränderungen der bestehenden Tafeln 
mit Zahlen untermauern zu können.

Der Fragebogen kann unter www.aho.de online ausgefüllt oder auch 
ausgedruckt und direkt per Telefax an das IFB gesendet werden. Selbst-
verständlich werden alle Daten absolut vertraulich behandelt. Mitglieder, 

Energetische Gebäudesanierung – 12. Energieberater – Lehrgang
September 2010 – Januar 2011 
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein in Kooperation 
mit der Hamburgischen Architektenkammer sowie der Hamburgischen 
Ingenieurkammer – Bau

Energieberatung wird zunehmend zu einem wichtigen Tätigkeitsfeld 
für Architekten und Bauingenieure, nicht nur im Bereich der Gebäude-
sanierung. Die genannten Kammern bieten hierzu eine zertifizierte Qua-
lifizierung an. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, Esch-
born) hat die Inhalte des Lehrgangs geprüft. Nur nach regelmäßigem 
Besuch des Lehrgangs sowie des Abschlußworkshops erhalten die Teil-
nehmer ein Zertifikat, das dem Antrag auf Eintragung in die Energie-
beraterliste gemäß den BAFA-Bedingungen „Energieberater-Vor-Ort“ 
beizufügen ist. 

Inhalt:

I. Vorstellung des Programms, Organisatorisches

II. Bauphysik: 23 Einheiten 
Energiepolitik und Energiewirtschaft, Bilanzdenken, Energiekennzahlen, 
Baukonzeptionen, Grundzüge der EnEV und Energieberatung, Klassifi-
zierung verschiedener Bauweisen, Einsparpotentiale, Überblick über 

die bereits den Fragebogen des VBI/BDB-Bürokostenvergleichs ausge-
füllt haben, brauchen die ersten Fragen zu den Bürokosten nicht zu be-
antworten. In diesem Fall bitten wir jedoch, den in den Fragebogen in-
tegrierten Projektbogen online auszufüllen oder auszudrucken und an 
das IFB zu faxen (Fax 0911/2356552) oder zu senden (Institut für Freie 
Berufe, Marienstraße 2/IV, 90402 Nürnberg, E-Mail: willi.oberlander@
ifb.uni-erlangen.de).

Die Umfrageaktion läuft vom 25.05. - 25.07.2010.
Bitte unterstützen Sie das berechtigte Anliegen des AHO zur Überprü-
fung der büro-kostenabhängigen Tafelwerte der HOAI. 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Alberts 

bauliche Maßnahmen, EnEV, Anforderungen an Neu- und Altbau, Wär-
medämmstoffe, Berechnungsverfahren, Normen, Wechselwirkungen 
zwischen Gebäude- und Anlagentechnik, Jahres-Primärenergiebedarf, 
Wärmebrücken, Messung, Feuchteschutz, Konstruktionsbeispiele, Lüf-
tungswärmeverluste, Gebäudedichtheit, Schadensbeispiele, sommer-
licher Wärmeschutz, Dachgeschossbau, Baukonstruktion, Baumängel, 
Bauschäden, Denkmalschutz, Baubiologie, Erfassung von Schwachstel-
len. - Aufgaben, Übungen

III. Anlagentechnik : 20 Einheiten
Überblick über technische Maßnahmemöglichkeiten und deren Vernet-
zung, EnEV – Aufbau und Systematik, Differenzierung nach Neu- und 
Altbau, Anlagenaufwandzahlen, Heiz- und Wärmetechnik: Brennstoffe, 
Energieeffizienz, Überblick der am Markt befindlichen Wärmeerzeuger 
und alternative Systeme, Leitungsführung, Behaglichkeit, Regelungs- 
und Steuerungstechnik, Abgasentsorgung, , Warmwasserbereitung, 
Raumlufttechnische Anlagen, Wärmerückgewinnung, Kühlung, Solare-
nergie, Solarthermie, Photovoltaik, Tages-und Kunstlichteinsatz, Fen-
ster, Verglasungen, Verschattung, Lichtumlenkung , Beseitigung von 
Schwachstellen.– Aufgaben, Übungen

IV. Wirtschaftlichkeit: 4 Einheiten
nachhaltige Konzeptentwicklung, Synergien, wirtschaftliche Bewertung, 
Kosten energetischer Sanierung, Förderprogramme
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Veröffentlichung von Vergaben nach § 17 VOB/B  
als Kurztext in Tageszeitungen

V. Gebäudeenergieberatung: 12 Einheiten
Gebäudediagnose und Bilanzierung, Aufbau von Beratungsberichten 
gemäß BAFA-Richtlinien, Vor-Ort-Beratung, EDV-Tools, Hamburger En-
ergiepassprogramm, Gutachtenerstellung, Energie- und CO2-Bilanzie-
rung, Emissionsberechnungen

VI. Abschlussworkshop: 4 Einheiten

Lehrplan: 
insgesamt 120 Zeit-Stunden
(1 Unterrichtstunde = 60 Min.) an 8 Wochenenden

Termine: 
Hamburg:  Start 17./18. September 2010 
Hamburg:  24./25. September 2010
Neumünster:  01./02. Oktober 2010
Neumünster:  22./23. Oktober 2010
Neumünster: 05./06. November 2010
Hamburg: 19./20. November 2010
Hamburg: 03./04. Dezember 2010
Hamburg: Ende 07./08. Januar 2011 
berufsbegleitend, immer Freitag/Sonnabend, jeweils 9.00 – 18.00 Uhr 

Referenten:
Prof. Dipl.Ing. Peter O. Braun, HafenCity Universität Hamburg
Dipl. Ing. Arch. Peter-M. Friemert, ZEBAU Hamburg
Prof. Dipl.-Ing. (Arch.) Ingo Gabriel, Gabriel Architekten, Oldenburg
Dipl. Ing. Arch. Stefan Horschler, Büro für Bauphysik, Hannover
Dipl. Ing. Holger Krämer, Ing.-Büro SUmBi, Hamburg
Dipl. Ing. Arch. Florian Lichtblau, Architekturbüro Lichtblau + Partner, 
München

Dipl. Ing. Christoph Roggendorff, Büro für Energie- und Lichtplanung, 
Hamburg
Dipl. Ing. Hans Schäfers, Ing.-Büro SUmBi, Hamburg
Dipl. Ing. Jens Weyers, Weyers Architekten, Hamburg 
Dipl. Ing. Jörg Wortmann, Kiel

Teilnehmerzahl: 
maximal 25 Personen
Der Lehrgang richtet sich an Architekten, Bauingenieure
gemäß BAFA-Richtlinien: www.bafa.de/1/de/service/formulare/for-
mulare_energie.php .

Teilnehmergebühr:
Mitglieder 1.650.- € / Gäste 1.950.- € 
Skripte zu den einzelnen Einheiten/Themen sind im Preis inbegriffen. 

Seminarorte: 
Hamburgische Architektenkammer
Grindelhof 40, Hamburg
Anfahrt: siehe Programmheft „In eigener Sache“

Best Western Hotel Prisma
Max-Johannsen-Brücke 1, Neumünster
Anfahrt:
 A7, Abfahrt Neumünster Nord, Richtung Neumünster, die Rendsburger 
Straße entlang, 2. Ampel (große Kreuzung) links in die Max-Johannsen-
Brücke, gleich links einordnen und die erste Möglichkeit links auf den 
Hotelparkplatz einbiegen.

Sie können sich schon jetzt anmelden. 
Per Email: siedentopf@aik-sh.de oder per Fax: 0431/57065-25

 X Die GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR) teilt in ih-
rem Schreiben vom 31. Mai 2010 mit, dass sie ab dem 01.07.2010 die Aus-
schreibungsbekanntmachungen zu ihren Baumaßnahmen nur noch auf ih-
rer Internetseite (www.gmsh.de) als amtlicher Veröffentlichungsstelle an-
kündigen. Zusätzlich informieren sie diverse Ausschreibungsplattformen 
wie den Submissionsanzeiger, Subreport und biAusschreibungsdienste zur 
Aufnahme u. a. in deren Papierausgaben, wobei sie hier für eine fristge-
rechte Veröffentlichung keine Verantwortung übernehmen können.

Um durch das Fehlen der Kurzinformationen keine geringere Anzahl von 
Bewerbungen zu erhalten und somit einem eingeschränkteren Wettbe-
werb entgegenzuwirken, werden sie für eine Übergangszeit von einem 
halben Jahr an bewährter Stelle in der Tagespresse einen allgemeinen 
Hinweis auf die Internetveröffentlichung mit Verweis auf ihre GMSH-
Plattform schalten. 
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Lübecker Bautag  
bringt Architekten und Ingenieure zusammen

Einladung zur Ausstellung der Abschlussarbeiten

 X Erstellt man ein Gebäude in Stahl, stellt  man sich die Frage, wie die 
Konstruktion im Brandfall geschützt werden kann, so  Professor Joach-
im Heisel, der den Lübecker Bautag am 4. Juni  eröffnete. Stahl ist, wenn 
er  über 500° Celsius erhitzt wird, nicht mehr tragfähig. Mit dieser Fest-
stellung führte Prof. Heisel auch direkt in das diesjährige Thema des 
Lübecker Bautags „Stahlbau und Brandschutz im Stahlbau“ ein. 

Aus dem renommierten Architekturbüro Petzinka Pink aus Düssel-
dorf stellte Architekt Christian  Dortschy vier über die Region bekannte 
Gebäude mit Stahlstrukturen vor. Darunter war auch die Jahrhundert-
halle in Bochum, die zunächst als Ausstellungshalle um die Jahrhundert-
wende des ausgehenden 19. Jahrhunderts errichtet wurde, dann  hun-
dert Jahre als Stahlwerk diente und sich heute nach Umbau und Erwei-
terung als eine moderne Veranstaltungshalle für Theater, Musik und 
Oper präsentiert. Nachhaltig  im Umgang mit Ressourcen, technolo-
gisch modern, flexibel in der  Nutzung, so stellen sich die Bauwerke von 
Petzinka Pink Architekten durchweg dar.  Christian Dortschy zeigte auch 
jeweils die Brandschutzkonzepte der Gebäude überzeugend und ein-
dringlich auf.

Den Bogen von der Historie zur Neuzeit des Brandschutzes spannte 
Stahlbauingenieur Hans W. Girkes, der heute für das Bauforum Stahl in 
Düsseldorf als Berater in Sachen Brandschutz wirkt. Dabei arbeitete er 
die klassischen Konzepte des Brandschutzes für Stahltragwerke heraus 

 X Der Fachbereich Bauwesen der Fachhochschule Lübeck lädt herzlich 
zur Ausstellung der Abschlussarbeiten des Sommersemesters 2010 ein.

Termin:
Dienstag, 20. Juli 2010
19.00 Uhr - 20.30 Uhr
Foyer, Audimax
Gebäude 65,  23562 Lübeck

und zeigte, dass Genehmigung und Bau von Stahlbauwerken ohne Be-
kleidung, Verputz oder Sprinkleranlage nach der Industriebaurichtlinie 
oder zukünftig nach dem Eurocode möglich sind. Dies geht auch insbe-
sondere deshalb, weil dabei nicht von einem Normbrandverlauf mit stän-
dig steigender Temperatur ausgegangen wird, sondern, was in der Rea-
lität wahrscheinlicher ist, die Temperatur zunächst steigt, dann aber, wenn 
sämtliches Brandgut verbrannt ist, wieder abfällt. Versuche aus den 70er 
Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika haben dies auch klar be-
legt. Girkes zeigte auch, wie man dies konkret berechnen kann. 

Den Abschluss machte der Bauingenieur und Absolvent der FH Lü-
beck Dennis Puls, der für die international agierende Firma Minimax 
Brandschutz-Konzepte erstellt. Er zeigte in den Pausen auf seinem Stand 
und in dem abschließenden Vortrag Bewährtes und Neues in Sachen 
Brandschutz von Minimax auf. Die  Veranstalter Prof. Heisel und Prof. 
Schall freuten sich besonders darüber, dass die Pausen und auch das 
Sommerfest der Fachhochschule von den Teilnehmern der Veranstal-
tung zu Gesprächen und zum „networking“ ausgiebig genutzt wurden. 

Mit über einhundert Teilnehmern wurden ihre Erwartungen voll er-
füllt. Gleichwohl wünschen sich beide für nächstes Jahr eine noch grö-
ßere Beteiligung und kündigten schon für 2011 den Lübecker Bautag 
mit dem Thema Beton an. 

Professor Dr. Günther Schall, Fachhochschule Lübeck

Nach einer kurzen Begrüßung besteht Gelegenheit, die Abschluss-
arbeiten des vergangenen Sommersemesters aus allen Bachelor- und 
Masterstudiengängen zu beurteilen. Viele waren im Rahmen der Prak-
tika und Projekte der Architektur, des Bauingenieurwesens und des 
Städtebaus in den Büros, Firmen und Verwaltungen ganz wesentlich an 
den guten Ergebnissen beteiligt. Bei Bier, Mineralwasser und Brezeln 
können dann in kleinen Gruppen mit allen Gästen diese Arbeiten ange-
sehen, bestehende Kontakte gepflegt und neue aufgebaut werden. 
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